
Bezirkshauptmannschaft Perg 
Dirnbergerstraße 11 
A-4320 Perg 
 
GZ T-3/09 
 
Tanja V. 
Tierpflegerin 
Erlenstraße 10 
4223 Katsdorf 
 
zH Fr. Dr. X 
 
Perg, 27. August 2009 
 
 

B E S C H E I D 
 

Über Ihren Antrag vom 02.06.2009 auf Bewilligung eines Tierheimes in 4223 Katsdorf, 
Erlenstraße 10, gemäß § 23 iVm § 29 TSchG ergeht vom Bezirkshauptmann von Perg als 
zuständige Behörde erster Instanz in unmittelbarer Landesverwaltung folgender 
 

S p r u c h: 
 
Ihrem Antrag vom 02.06.2009 auf Bewilligung eines Tierheimes in 4223 Katsdorf, 
Erlenstraße 10, wird gemäß § 23 iVm § 29 TSchG stattgegeben und die Bewilligung für das 
das Betreiben eines Tierheimes in 4223 Katsdorf, Erlenstraße 10, für Hunde, Katzen und 
andere Kleintiere unter der Auflage, dass mindestens einmal pro Monat eine 
veterinärmedizinische Betreuung der Tiere vorgenommen wird, erteilt. 
 

B e g r ü n d u n g: 
 
I. Nach dem durchgeführten Ermittlungsverfahren steht folgender Sachverhalt fest: … 
… 
 
II. Die Behörde hat Beweise erhoben durch: … 
Beweiswürdigung:  … 
 
III. Rechtliche Beurteilung 
… 
 

Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diesen Bescheid ist das Rechtsmittel der Berufung an den Unabhängigen 
Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich zulässig. Die Berufung ist innerhalb von zwei 
Wochen ab Zustellung bei der Bezirkshauptmannschaft Perg schriftlich in jeder technisch 
möglichen Form nach Maßgabe der Bekanntmachungen der Behörde unter <http://www. ... 
.gv.at> einzubringen. Die Berufung hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen den sie sich 
richtet, und einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten. 
 

Für den Bezirkshauptmann 
Elke Müller 

Mag. Elke Müller 
 


